
Verbandssatzung des
Wasserbeschaffungsverbandes Westerham

Erster Teil

Name, Sitz, Verbandsgebiet, Zweck

§1
Name, Sitz

1. Der Verband führt den Namen „WasserbeschaffungsverbandWesterham"
(nachfolgend Verband genannt).

2. Der Verband hat seinen Sitz inWesterham, Gemeinde Feldkirchen-Westerham,.
Landkreis Rosenheim.

3. Zum Verbandsgebiet gehören die OrtschaftWesterham sowie die Anwesen Weidach 1,3,4
und 5.

4. Der Wasserbeschaffungsverband Westerham ist ein Wasser- und Bodenverband im Sinne
des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände(Wasserverbandsgesetz - WVG) vom 12.
Febr.1991 (BGBl. I Seite 405).

5. Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er dient dem öffentlichen Interesse
und dem Nutzen seiner Mitglieder; er verwaltet sich im Rahmen der Gesetze selbst.

Zweiter Teil

Allgemeine Vorschriften für den Verband
Aufgabe, Unternehmen, Plan

§2
Aufgabe

Der Verband hat die Aufgabe, die Mitglieder mitTrink-und Brauchwasser zu versorgen.

§3
Unternehmen, Plan

1. Unternehmen des Verbands im Sinne dieser Satzung sind
die Erstellung, Unterhaltung und der Betrieb der zur Wassergewinnung, Förderung, Aufberei
tung, Speicherung, Beileitung und Verteilung notwendigen Anlagen wie Brunnen, Quellfas
sungen, Pumpwerke, Aufbereitungsanlagen, Hochbehälter, Zu- und Verteilungsleitungen.

2. Das Unternehmenergibt sich aus dem Plan vomfrlw. 2004 im Maßstab 1:5000. Das Führen
des Plans, die Aktualisierung der Unterlagen und die Aufbewahrung ist Angelegenheit des
Verbandes.

3. Die Aufsichtsbehörde erhält eine Ausfertigung des Plans sowie die jeweilige Aktualisierung.
4. Der Verband führt ein Verzeichnis der Anlagen, aus dem ihre Art und ihre Maße sowie ferner

Unterhaltung, Betrieb und Nutzug ersichtlich sind. Die Aufbewahrung erfolgt wie beim Plan.

Dritter Teil

Rechtsverhältnisse des Verbandes zu seinen Mitgliedern und Dritten

Erster Abschnitt

Mitgliedschaft, Auskunfts- und Verschwiegenheitspflicht

§4
Mitglieder, Anspruch auf Mitgliedschaft

1. Mitglieder des Verbandes sind die jeweiligen Eigentümer und Erbbauberechtigten der im Mit
gliederverzeichnis aufgeführten Grundstücke (dingliche Mitglieder). Eine Gemeinschaft von
Eigentümern oder Erbbauberechtigten gilt als ein Mitglied.
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